
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2010/4/22 2Ob1/09z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.2010

Norm

ABGB §884

1. ABGB § 884 heute

2. ABGB § 884 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Eine erst nach der bindenden Einigung in der Sache getro4ene Formvereinbarung ist in der Regel (nur) deklaratorisch

gemeint. Entspricht der schriftliche Vertrag in einem solchen Fall nicht der mündlichen Vereinbarung, so bleibt diese

unverändert wirksam.
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